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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

EU - In - U - Vk - Wi

zu Punkt ... der 1030. Sitzung des Bundesrates am 10. Februar 2023

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen: 
„Eine Drohnenstrategie 2.0 für ein intelligentes, nachhaltiges 
Ökosystem für unbemannte Luftfahrzeuge in Europa“ 

COM(2022) 652 final 

A 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

empfiehlt dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 

Stellung zu nehmen:

1. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, auf EU-Ebene darauf hinzuwirken, 

dass das große Potenzial von Drohneneinsätzen für den Natur- und Artenschutz 

bei der Drohnenstrategie 2.0 berücksichtigt wird. Drohnen können unter ande-

rem für das Auffinden von versteckt lebenden Tieren, für die Ermittlung von 

Bestandsgrößen oder auch zur Dokumentation von Lebensräumen, beispiels-

weise Moore, ein wertvolles Hilfsmittel darstellen. Bei der Weiterentwicklung 

des europäischen Drohnenrechts sollten insbesondere die Anwendungsmöglich-

keiten von kleinen Drohnen für Natur- und Artenschutzzwecke nicht erschwert 

werden. 
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2. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, auf EU-Ebene darauf hinzuwirken, 

dass naturschutzfachlich sensible Gebiete – wie Naturschutz-, Vogelschutz-, 

und FFH-Gebiete sowie Nationalparks – durch die von Drohnen verursachten 

Umweltauswirkungen, insbesondere in Bezug auf Lärm und optische Belästi-

gungen, nicht negativ beeinflusst und diese bei der Planung von Flugrouten und 

Einsatzgebieten von Drohnenflügen angemessen berücksichtigt werden.  

B 

3. Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union, 

der Ausschuss für Innere Angelegenheiten, 

der Verkehrsausschuss und 

der Wirtschaftsausschuss

empfehlen dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG Kennt-

nis zu nehmen.


